
Wirksamer Gewaltschutz in 
der Eingliederungshilfe

Checkliste zur Implementierung und Bewertung 
wirksamer Gewaltschutzkonzepte nach § 37a SGB IX 
auf Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention 
und basierend auf den Handlungsleitlinien der 
Arbeitsgruppe 33 des Landespräventionsrates



i] inhalt

1) Vorwort und Einleitung 03

2) Gesetzliche und weitere Grundlagen 04

3) Grundsätze der Gewaltschutzkonzeptarbeit 05

4) Kriterien für wirksamen Gewaltschutz | Checkliste 06

5) Empfehlungen zur Steuerungs-Gruppe & Analyse-Gruppe 11

6)  Weitere Informationen | Quellenverzeichnis 12

7) Impressum 13

Menschen mit Behinderungen haben 
wie jeder Mensch das Recht auf ein 
gewaltfreies und selbstbestimmtes Leben. 
Die UN-Behindertenrechtskonvention 
verpflichtet Deutschland ausdrücklich dazu, 
jede Form von Gewalt und Missbrauch 
an behinderten Menschen zu verhindern.

Jürgen Dusel 
Bundesbeauftragter für Menschen 
mit Behinderungen
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1] vorwort und einleitung

Die UN-Behindertenrechtskonvention ver-
pflichtet dazu, jede Form von Gewalt und 
Missbrauch zu verhindern. Studien zeigen 
jedoch, dass dies nicht der gelebten Realität 
entspricht und Menschen mit Behinderun-
gen einem deutlich höheren Risiko ausge-
setzt sind, Gewalterfahrungen zu machen. 
Besonders Frauen, die in Institutionen 
leben, sind von verschiedenen Gewaltfor-
men betroffen.

Der Gesetzgeber hat im Juni 2021 durch die 
Einführung des § 37a SGB IX die Leistungs-
erbringer der Eingliederungshilfe dazu 
verpflichtet, geeignete Maßnahmen zum 
Gewaltschutz zu entwickeln. Er verpflichtet 
die Rehabilitationsträger dazu, darauf hin-
zuwirken, dass der Schutzauftrag durch die 
Leistungserbringer umgesetzt wird.

Was aber ist eine wirkungsvolle Umsetzung 
des § 37a SGB IX? Bisher sind keine ver-
bindlichen Kriterien für Gewaltprävention 
und Gewaltschutz im Gesetz beschrieben. 
Diese Lücke wird auch im Forschungsbe-
richt Gewaltschutzstrukturen für Menschen 
mit Behinderungen – Bestandsaufnahme 
und Empfehlungen von Prof. Dr. ‘in Monika 
Schröttle et al. (2021) deutlich. Mindest-
standards für eine qualitätsgesicherte Um-
setzung sind nicht definiert. Hier soll diese 
Broschüre eine erste Brücke schlagen und 
Unsicherheiten abbauen.

Wir wünschen allen Beteiligten bei diesem 
schwierigen Thema ein gutes Gelingen 
in gemeinsamen konstruktiven Prozessen!

Michaela Pries 
Landesbeauftragte 
für Menschen mit 
Behinderungen

Heike Holz 
Geschäftsführerin 
PETZE-Institut für 
Gewaltprävention

Sie knüpft an die in der AG 33 des Landes-
präventionsrates entwickelten Handlungs-
leitlinien zur Umsetzung des Artikels 16 der 
UN-Behindertenrechtskonvention an und 
stellt anerkannte Grundsätze der Gewalt-
schutzkonzeptarbeit dar. Im 4. Kapitel findet 
sich eine Checkliste mit Kriterien für einen 
wirksamen Gewaltschutz. 

Was ist bei der Implementierung eines 
nachhaltigen Gewaltschutzkonzeptes wich-
tig? Welche Ressourcen werden für eine 
Umsetzung in guter Qualität benötigt? 
Dazu gibt diese Checkliste eine Orientie-
rung. Sie kann Leistungserbringern der 
Eingliederungshilfe Kriterien für eine 
Selbstbewertung an die Hand geben. Sie 
bietet Anhaltspunkte für die Einschätzung 
des Umfangs benötigter Ressourcen bei der 
Umsetzung und kann letztendlich auch in 
Prüfungsverfahren qualitative Bewertungen 
erleichtern.

Besonders wichtig ist bei der Umsetzung 
der Grundsatz der Partizipation. Gewalt-
schutz geht alle an und alle – besonders 
Menschen mit Behinderungen – müssen 
bei der Erarbeitung der Konzepte und deren 
Umsetzung einbezogen werden.
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 Handlungsleitlinien der Arbeits-
 gruppe 33 des Landespräventionsrates

In einem weiteren Prozess, der 2019 seinen 
Abschluss fand, hat die AG 33 des Landesprä-
ventionsrates und des damaligen Landesbe-
auftragten für Menschen mit Behinderung 
Handlungsleitlinien zur Umsetzung des 
Art. 16 der UN-Behindertenrechtskonvention 
(UN-BRK) erarbeitet und zur Umsetzung in 
Schleswig-Holstein empfohlen.  

Diese Handlungsleitlinien haben den Titel 
„Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung 
und der Schutz vor sexualisierter Gewalt für 
Menschen mit Behinderung – Art. 16 der 
UN-BRK endlich umsetzen!“. Sie richten sich 
an Leistungsangebote der Eingliederungs-
hilfe für Menschen mit Behinderungen in 
allen Lebensaltern. Sie sollen den Hand-
lungsrahmen für die Umsetzung geltender 
Rechte in den Bereichen Förderung der 
sexuellen Selbstbestimmung und Schutz vor 
Gewalt und Machtmissbrauch schaffen.

Diese Handlungsleitlinien sind: 
» Angemessene Berücksichtigung von 
sexueller Selbstbestimmung, Umsetzung 
der Rechte der Menschen mit Behinderun-
gen und Schutz vor Gewalt im Leitbild des 
Leistungsangebotes.

» Systematische Analyse bestehender 
Strukturen und Risikofaktoren für Übergriffe 
auf die sexuelle Selbstbestimmung und 
Machtmissbrauch als Ausgangspunkt aller 
weiteren Schritte und Maßnahmen.

» Institutionalisierte Ansprechpersonen 
für die Bereiche Gewaltschutz und sexuelle 
Bildung.

2]gesetzliche und weitere grundlagen

 Teilhabestärkungsgesetz und
 Landesrahmenvertrag SGB IX SH

Das im Juni 2021 auf Bundesebene verab-
schiedete Teilhabestärkungsgesetz beinhal-
tet die Ergänzung des SGB IX durch § 37a 
zum Thema Gewaltschutz. Danach müs-
sen zukünftig alle Leistungserbringer von 
Teilhabeleistungen geeignete Maßnah-
men zum Schutz vor Gewalt für Menschen 
mit Behinderungen und von Behinderung 
bedrohte Menschen, insbesondere für 
Frauen und Mädchen mit Behinderungen 
oder von Behinderungen bedrohte Frauen 
und Mädchen, treffen. 

Die Rehabilitationsträger und die Integra-
tionsämter wirken bei der Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben darauf hin, dass der 
Schutzauftrag von den Leistungserbringern 
umgesetzt wird.

Der UN-Fachausschuss für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen hatte vorab 
in seinen abschließenden Bemerkungen 
über den ersten Staatenbericht Deutsch-
lands unter anderem empfohlen, einen 
wirksamen Gewaltschutz für Frauen und 
Mädchen mit Behinderungen zu gewähr-
leisten. Vor Einführung des § 37a fand sich 
im Sozialgesetzbuch keine Regelung, die 
zum Gewaltschutz bei der Erbringung von 
Teilhabeleistungen verpflichtet. 

Bereits im Vorwege dieser Regelung hatten 
die Vertragsparteien des Landesrahmenver-
trages SGB IX in Schleswig-Holstein daher 
im August 2019 für alle Leistungsange-
bote der Eingliederungshilfe in Schleswig-
Holstein das Vorhalten eines Konzeptes zur 
Gewalt- und Missbrauchsprävention in  
§ 10 des Rahmenvertrages als verpflichten-
des Qualitätsmerkmal verankert.

               Hrsg.  »  Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen & PETZE-Institut
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grundsätze der gewaltschutzkonzeptarbeit

In Institutionen der Eingliederungshilfe 
gibt es Machtverhältnisse und Machtbezie-
hungen. Die Leitung einer Organisation hat 
daher und aufgrund der oben beschriebe-
nen rechtlichen Bestimmungen die Pflicht, 
Maßnahmen zu ergreifen, um Schutz 
sicherzustellen und Selbstbestimmung zu 
fördern. Notwendigerweise erfolgt dies 
unter Beteiligung einer partizipativ besetz-
ten Steuerungsgruppe. Die Arbeit an einem 
Gewaltschutzkonzept ist ein Prozess, der die 
gesamte Institution betrifft. Dieser erfolgt 
auf verschiedenen Ebenen und erfordert 
eine Reflexion der bestehenden Haltungen 
und Einstellungen.

Gewaltschutz stellt sich als große Chance 
für jede Institution dar, um sich zu entwi-
ckeln und Kernprozesse zu stützen. Gewalt-
schutz ist ein Zeichen von Qualität und 
gelebten Menschenrechten. Ein nachhalti-
ges Gewaltschutzkonzept ist daher keine
Hochglanz-Broschüre, die im Schrank steht 
– es muss in der Institution gemeinsam 
entwickelt und fortlaufend gelebt werden. 

3]

» Qualifizierung und Bildung durch regel-
mäßige Fortbildungen, Fallbesprechungen, 
themenbezogene Supervisionen für Mitar-
beitende und konkrete Bildungsangebote 
für die Nutzer*innen des Leistungsangebo-
tes als Expert*innen in eigener Sache.

» Erstellung von Verfahrensplänen zum 
internen Umgang mit Verdachtsfällen 
mit Einbezug von externen Fachberatungs-
stellen.

» Partizipation und Beteiligung sowohl der 
Leitungskräfte, Mitarbeiter*innen und der 
Menschen mit Behinderungen beim Umset-
zungsprozess der Handlungsleitlinien.

» Etablierung eines Beschwerdeverfahrens.

» Selbstverpflichtungserklärung aller Mit-
arbeitenden zur Achtung und Umsetzung 
des Leitbildes und weiterer erarbeiteter 
Standards. 
 (Vgl. Handlungsleitlinien des Landes-
 präventionsrates Schleswig-Holstein, 2019)

Dabei ist grundlegend folgendes zu 
beachten:
» Gewaltschutzkonzepte müssen als fort-
laufende Organisationsentwicklungspro-
zesse verstanden werden, die beratend und 
kontrollierend begleitet werden sollten. 

» Gewaltschutz muss ausgehend von der 
schamhaftesten und am wenigsten aufge-
deckten Gewaltform gedacht werden, der 
sexualisierten Gewalt. 
 
» Die Freistellung von Mitarbeiter*innen 
zur Qualifizierung, Sensibilisierung und zur 
prozesshaften Weitererarbeitung des Kon-
zeptes ist notwendig.

» Eine Potential- und Risikoanalyse ist min-
destens alle 3 – 5 Jahre durchzuführen.

» Eine Begleitung durch externe Fachkräfte 
ist zwingend erforderlich (vgl. Handlungsleit-
linien des Landespräventionsrates).

Menschen sollen immer die Wahl (choice) 
haben, ob sie in einer Situation sein wollen, 
eine Stimme bzw. Einfluss (voice) haben, um 
auf ihre Belange aufmerksam zu machen 
und die Situation jederzeit verlassen (exit) 
können. Alle Menschen haben das Recht auf 
Selbstbestimmung über ihr eigenes Leben. 
Nur wenn diese Rechte gewahrt werden, 
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kann Schutz wirkungsvoll umgesetzt wer-
den. Insbesondere im Alltag besonderer 
Wohnformen der Eingliederungshilfe und 
Werkstätten für Menschen mit Behinde-
rungen ist dies erfahrungsgemäß nicht 
durchgehend gegeben bzw. eingeschränkt 
möglich. Es bestehen Machtasymmetrien 
und damit die latente Gefahr, dass Rechte 
eingeschränkt werden. Bei einem Gewalt-
schutzkonzept geht es somit in erster Linie 
darum, unter allen Akteur*innen der Insti-
tution ein Wissen und Bewusstsein darüber 
zu entwickeln, wie Choice, Voice, Exit im All-
tag stetig realisiert werden können. 

 (Vgl. Oppermann et al. 2018 S. 51 ff., 83 ff., 
 Andresen 2015 S. 117 ff.)

Es ist zentral, dass Gewaltschutz und die 
Erstellung eines Gewaltschutzkonzeptes als 
ein fortlaufender Prozess verstanden wird, 
der auf die Institution abgestimmt ist, Maß-
nahmen auf verschiedenen Ebenen beinhal-
tet und von einer externen Fachberatungs-
stelle begleitet wird.
 
Die Arbeit erfolgt dabei auf 4 Ebenen:
» Institutionelle strukturelle Ebene 
» Ebene des Fachpersonals  
» Partizipationsebene der Nutzer*innen
» Vernetzungs- und Kooperationsebene 
mit Externen, z. B. Beratungsstellen 
Supervisor*innen, Gesundheitssystem

 (Vgl. Schröttle et al. 2021 S. 131 ff.)

Institutionen sollten sich gegebenenfalls 
zudem fragen, wie sie aus Fehlern der 
Vergangenheit lernen wollen und die histo-
rische Dimension von Gewalt in den Prozess 
eines nachhaltigen Gewaltschutzes mit 
einbeziehen. Diese Aufarbeitung hat zum 
Ziel, Verantwortung für die Vergangenheit 
zu übernehmen, um so zu einer Kultur 
des Hinsehens, Zuhörens und Handelns 
beizutragen und Machtmissbrauch zu 
minimieren.

3]
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Die folgende Checkliste kann Leistungs-
erbringern der Eingliederungshilfe 
eine Hilfe und Orientierung bei der 
Umsetzung des aus § 37a Abs. 1 SGB IX 
resultierenden gesetzlichen Auftrages 
geben. Sie soll daneben einen Rahmen 
bieten, um die Umsetzung des § 37a 
Abs. 2 SGB IX durch die Rehabilitations-
träger, insbesondere durch die Träger 
der Eingliederungshilfe, zu fördern. Aus 
Sicht der Herausgeberinnen braucht es

für eine qualitativ gute Umsetzung dieser 
– nun gesetzlich verbindlichen – Aufgabe  
zusätzliche Ressourcen, die in den Verhand-
lungen von Leistungs- und Vergütungsver-
einbarungen berücksichtigt werden sollten. 
Außerdem braucht es einen punktuellen 
externen Blick von außen, um den Umset-
zungsstand zu reflektieren. Daneben ist die 
Checkliste auch als Orientierungshilfe bei 
der qualitativen Bewertung der Umsetzung 
von Gewaltschutz gedacht.

  Checkliste
  Aufbau-Phase:

 Es gibt feste Stellenanteile für Gewaltschutzkoordination. 

 Eine interne Steuerungs-Gruppe Gewaltschutz wurde 
 gegründet (siehe S. 11).

 Leitungs-, Fachkräfte und Interessenvertretungen der 
 Nutzer*innen sind Teil dieser Gruppe.

 Es gibt Ressourcen für die Beratung und Unterstützung 
 durch eine externe Fachstelle. 

 Mitarbeitende und Nutzer*innen des Leistungsangebotes
 haben Zeitressouren, um an den Prozessen mitzuwirken.

 Mitarbeitende werden durch Fort- und Weiterbildungen 
 sensibilisiert und qualifiziert, insbesondere um Macht-
 asymmetrien zu erkennen. Teil der Fortbildung ist die 
 Reflexion der professionellen Haltung.

 Nutzer*innen des Leistungsangebotes haben die Möglich-
 keit, sich zu ihren Rechten und zum Thema Gewaltschutz 
 zu informieren.

 Meine Rechte? Was ist Gewalt? sind Inhalte von Einzel-
 gesprächen mit Nutzer*innen und/ oder von Gruppen-
 angeboten. 

kriterien für wirksamen gewaltschutz4] »Um institutioneller Gewalt im Allgemeinen, 
der Gewalt gegen Menschen mit Behinderungen 
im Besonderen wirksam zu begegnen, 
bedarf es eines breiten Maßnahmenbündels.«

 (Schröttle et al. 2021 S. 84)

               Hrsg.  »  Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen & PETZE-Institut
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   Checkliste
  Analyse-Phase:

 Der Prozess zur Implementierung des Konzeptes begann 
 mit einer Potential- und Risikoanalyse.

 Die Analyse wurde von verschiedenen Personen der 
 Institution durchgeführt (siehe S. 11).

 Die Potential- und Risikoanalyse wurde von einer 
 externen Fachstelle begleitet.

 Die im Weiteren zu bearbeitenden Aspekte wurden 
 dokumentiert.

 Ein Zeitplan zur Bearbeitung der Aspekte wurde erstellt 
 und die dazugehörigen Aufgaben verteilt.

  Checkliste
  Konzeptionelle Phase:

 Die Steuerungs-Gruppe hat die dokumentierten Aspekte
 bearbeitet.

Dabei wurden folgende regelhafte Bausteine 
eines Gewaltschutzkonzeptes beachtet:

 Die Leitung ist zum Umgang mit Gewaltvorkommnissen
 geschult. 

 Es gibt Informations- und Präventionsangebote für alle 
 Personengruppen innerhalb des Leistungsangebotes. 

 Es gibt einen Verhaltenskodex bezogen auf sensible 
 Situationen, die von Täter*innen ausgenutzt werden
 könnten.

 Es gibt Selbstverpflichtungserklärungen der Mitarbei-
 tenden und Leitungskräfte zur Umsetzung der internen 
 Regelungen des Verhaltenskodexes.

 Es gibt einen/mehrere Interventions-/Handlungspläne 
 zum Umgang mit Gewaltvorkommnissen.

kriterien für wirksamen gewaltschutz

4]
               Hrsg.  »  Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen & PETZE-Institut
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  Checkliste
  Konzeptionelle Phase:

 Die Interventions-/Handlungspläne sind allen Mitarbei-
 tenden bekannt. 

 Es findet dazu mindestens einmal im Jahr eine Unter-
 weisung statt.

 Es gibt Dokumentationsbögen zum Umgang mit Gewalt-
 vorkommnissen, die verwendet werden. 

 Es gibt ein Partizipationskonzept. 

 Das Partizipationskonzept wird im Kontext der Gewaltschutz-
 prävention umgesetzt. 

 Menschen mit Behinderungen wurden über ihre Rechte 
 in einer für sie wahrnehmbaren und verständlichen Form 
 informiert.

 Ein sexualpädagogisches Konzept wurde erarbeitet und 
 wird allen Personen zugänglich gemacht. 

 Die Inhalte werden geschult. 

 Gewaltschutz und Selbstbestimmung sind im Leitbild 
 festgehalten. 

 Gewaltschutz ist im Qualitätsmanagement verankert. 

 Der Leistungserbringer kooperiert aktiv und systematisch 
 mit externen örtlichen Fachberatungsstellen und Schutz-
 einrichtungen. 

 Dies wird durch Dokumentation/Kooperationsverein-
 barungen deutlich.  

 Ein niedrigschwelliges, barrierefreies und an die Zielgruppen 
 angepasstes internes und externes Beschwerdemanagement 
 ist implementiert. 

 Alle sind darüber informiert.

 Durch Supervision, kollegiale Beratung oder andere Feedback-
 Verfahren wird stetig an einer Sensibilisierung und Reflexion der 
 Haltung gearbeitet.

kriterien für wirksamen gewaltschutz

4]
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  Checkliste
  Implementierungs-Phase:

 Ein Gewaltschutzkonzept, inklusive eines Präventionskonzeptes 
 und eines sexualpädagogischen Konzeptes, liegt vor.

 Das Konzept beinhaltet die oben genannten Punkte.

 Alle Menschen in der Institution sind über das Gewaltschutz-
 konzept informiert.
 

 Das Konzept liegt in einer für die Nutzer*innen verständlichen 
 Fassung vor.

 Es wird über das Konzept gesprochen und es wird bei Bedarf 
 barrierefrei in einer wahrnehmbaren Form für die Nutzer*innen 
 des Leistungsangebotes erläutert.

 Das Konzept wird im Rahmen der Qualitätssicherung als 
 stetiger Prozess der Weiterentwicklung von Gewaltschutz 
 verstanden und in regelmäßigen Abständen überprüft. 

 Im Rahmen der Qualitätssicherung wird einmal jährlich ein 
 Bericht zur Umsetzung von Gewaltschutz erstellt.
 Vorkommnisse werden dokumentiert.

 Gewaltschutz ist ein Bestandteil von Mitarbeiter*innen- und 
 Einstellungsgesprächen.

 Neuen Mitarbeiter*innen und Nutzer*innen des Leistungs-
 angebotes wird das Gewaltschutzkonzept zeitnah vorgestellt.

kriterien für wirksamen gewaltschutz

4]
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Für die Umsetzung eines wirksamen Gewaltschutzkonzeptes 
ist die Bildung sowohl einer Steuerungs-Gruppe als auch 
einer Analyse-Gruppe wesentlich. Beide Gruppen haben den 
Auftrag und die Ressourcen, den individuellen Umsetzungs-
prozess reflektiert zu gestalten. 

Die Steuerungs-Gruppe

In einer Steuerungs-Gruppe braucht es 
verschiedene Perspektiven auf die Institu-
tion, um während des Schutzkonzept-Ent-
wicklungsprozesses Risiken zu vermeiden 
und Transparenz zu gewährleisten. Homo-
gene Gruppen schauen in der Regel durch 
eine „Brille“ – so können in diesen nicht 
alle Wirklichkeitskonstruktionen abgebil-
det werden. 

Für die Steuerungs-Gruppe wird empfoh-
len, folgende Perspektiven/Personen ein-
zubinden:
» ein*e Koordinator*in mit Entschei-
 dungsbefugnissen in Rückkopplung mit
 der Geschäftsführung
» mindestens vier Interessenvertretungen
 in paritätischer Besetzung 
» mindestens eine Bereichsleitung
» mindestens eine professionelle Fach-
 kraft je Organisationsbereich 
» ggf. Vertretung der Mitarbeitenden
» ggf. ein*e QM-Beauftragte*r.

Die Steuerungs-Gruppe trifft sich regel-
mäßig. Die Arbeit in der Steuerungs-
Gruppe kann unterschiedlich gestaltet 
werden. Zum Beispiel:
1) Es werden Kleingruppen gebildet, die 
unterschiedliche Bausteine/Meilensteine 
des Konzeptes erarbeiten, diskutieren 
sowie zurückkoppeln. 
2) Ein*e Koordinator*in erarbeitet Vorla-
gen für die Bausteine des Gewaltschutz-
konzeptes und stellt diese der Steuerungs-
Gruppe vor. 
3) Die Interessensvertretung bildet einen 
Beirat, der in die Entwicklung des Gewalt-
schutzkonzeptes einbezogen wird. 

Die Analyse-Gruppe

Im Rahmen der Potential- und Risikoanalyse 
wird eine Analyse-Gruppe gebildet. Diese 
Gruppe vertritt die Haltungen und Sicht-
weisen verschiedener Ebenen in der Institu-
tion und es bedarf auch dort einer multi-
perspektivischen Expertise. 

Für die Analyse-Gruppe wird empfohlen, fol-
gende Perspektiven/Personen einzubinden:
» alle Teilnehmenden der Steuerungs-
 Gruppe
» Geschäftsführung 
» Bereichsleitungen 
» Fach- und Hilfskräfte
» QM-Beauftragte 
» Vertretung der Mitarbeitenden
» Interessensvertretung 
» ggf. rechtliche Betreuer*innen
» ggf. weitere Personen – zum Beispiel aus
 der Verwaltung, der Küche, von externen
 Dienstleistern, Angehörige, ehrenamtlich
 Tätige.

empfehlungen zur steuerungs-gruppe & analyse-gruppe

5]
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» Bundesbeauftragter für die Belange von Menschen mit 
Behinderungen, Deutsches Institut für Menschenrechte (2021): 
„Schutz vor Gewalt in Einrichtungen für Menschen mit Behin-
derungen – Handlungsempfehlungen für Politik und Praxis“

» Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2021): „Gewalt-
schutzstrukturen für Menschen mit Behinderungen. Bestands-
aufnahme und Empfehlungen“ | Forschungsbericht 584

» Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-
Westfalen (2021): Abschlussbericht der Expertenkommission 
„Herausforderndes Verhalten und Gewaltschutz in Einrichtun-
gen der Behindertenhilfe“

» Weibernetz e.V. (2021): „In 5 Schritten zum Gewaltschutz-
konzept-Mindestanforderungen zur Erarbeitung“

» www.petze-kiel.de

» www.dgfpi.de
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für die Vollständigkeit und Aktualität der 
rechtlichen Informationen: Dieses Heft 
entstand 2022 – entsprechend kann sich 
die Gesetzeslage geändert haben.
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w i r k s a m e r  g e wa lt s c h u t z  i n 
d e r  e i n g l i e d e r u n g s h i l f e

Diese Broschüre ist eine wichtige Informationsquelle 
für alle, die sich auf den Weg gemacht haben,
die Änderungen des neuen § 37a SGB IX umzusetzen,
die seit Juni 2021 in Deutschland gelten.

In diesem Heft haben wir für Sie gute Tipps und
Hinweise sowie eine hilfreiche Checkliste
zusammengetragen, die Ihnen den Arbeitsprozess
für Ihre Einrichtung erleichtern sollen.




